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▶▶ Vertrauensschadenversicherung
Bnoto: informationspflicht bei möglichem Versicherungsfall 

| Zur Vermeidung schuldhafter Versäumung einer Schadenmeldefrist in 
den Versicherungsbedingungen einer Vertrauensschadenversicherung für 
Notare ist die Meldung durch den Geschädigten jedenfalls noch vor Fristab-
lauf bereits dann geboten, wenn ihm zu diesem Zeitpunkt Erkenntnisse vor-
liegen, nach denen für den konkreten Schaden die ernsthafte Möglichkeit 
eines Vertrauensschadenfalls im Raum steht. |

Hierauf wies der BGH hin (11.6.14, IV ZR 400/12, Abruf-Nr. 142171) und führte 
damit seine bisherige Rechtsprechung fort (BGH VersR 11, 1173). Der Senat 
machte zudem deutlich, dass für Banken, die ständig mit Treuhandaufträgen 
an Notare zu tun haben, spätestens bei Vorliegen eines möglichen Versiche-
rungsfalls Veranlassung bestehe, sich über den wesentlichen Inhalt der Ver-
sicherungsbedingungen zu informieren.
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▶▶ Private Krankenversicherung
Basistarif: rücktrittsrecht wegen Anzeigepflichtverletzung

| Der Kontrahierungszwang des Kranken-VR zum Abschluss einer Kran-
kenversicherung im Basistarif, schließt bei der Verletzung vorvertraglicher 
Anzeigepflichten das Rücktrittsrecht nicht aus. |

So entschied es das LG Dortmund (17.7.14, 2 O 31/14, Abruf-Nr. 142997). Zwar 
bestehe für den Kranken-VR ein Kontrahierungszwang zum Abschluss einer 
Krankenversicherung im Basistarif. Der Rücktritt sei jedoch gleichwohl nicht 
gem. § 19 Abs. 4 S. 1 VVG ausgeschlossen. Denn es liege bei der unterlassenen 
Anzeige kein vertragsändernder, sondern ein vertragshindernder Umstand 
vor. Der VR könne gegenüber dem VN eine Vertragsanpassung gem. § 19 Abs. 4 
VVG nur vornehmen, wenn er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände zu anderen Bedingungen geschlossen hätte. Eine Vertrags-
änderung liege folglich nur vor, wenn einzelne Vertragsbestandteile abgeän-
dert werden, der Vertrag jedoch im Übrigen bestehen bleibt und noch dem 
ursprünglichen Vertragstyp entspricht. Basistarif und privater Krankenver-
sicherungstarif seien aber gerade keine vergleichbaren Vertragstypen. Die 
Versicherung zum Basistarif ist gegenüber dem beantragten privaten Kran-
kenversicherungsvertragsverhältnis ein „Aliud“. Es wird nicht der bestehende 
Vertrag mit anderen Bedingungen fortgeführt. Vielmehr findet eine Umwand-
lung des im jeweiligen Tarif vereinbarten privaten Krankenversicherungsver-
trags in einen gänzlich anderen Vertragstyp, den Basistarif, statt. Es liegt folg-
lich keine Abänderung des ursprünglichen Vertrags vor. Vielmehr wird der 
Altvertrag aufgelöst und ein gänzlich anderer Vertrag neu abgeschlossen.

PrAXiSHinWeiS | Anders haben es das LG Kiel (23.11.12, 5 O 46/12) und das OLG 
Frankfurt a.M. (19.1.11, 7 U 77/10) gesehen. Diese entschieden, dass seit Einführung 
der Verpflichtung des VR, Versicherungen im Basistarif gem. § 193 Abs. 5 VVG an-
zubieten, kein vertragshindernder Umstand mehr angenommen werden könne.
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